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Produktidentifikation: 
Handelsname Novol Spectral Klarlack 565-00 5 L  
Verwendungszweck Klarlack für Carrosserie 
 

 
Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt: 
 Novox Direkt GmbH 
 Guggenbüelweg 16 
 CH-8240 Thayngen  
 Tel: 052 624 75 75 
 info@novoxdirekt.ch 
 
Nationale Notfallnummer: 145 (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zürich; für 

Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, 
Französisch und Italienisch) 

 

 
Informationen für die Verwender betreffend: 
 
Abschnitt 8 Butylacetat  MAK-Wert: 50ppm – 240mg/m3 

    KZG-Wert:  150ppm – 720 mg/m3 
 
 Methyl-n-amylketon MAK-Wert: 50ppm – 235 mg/m3 
    KZG-Wert:  nicht vorhanden  
  
 4-Methylpentan-2-on  MAK-Wert: 20ppm – 82 mg/m3 
    KZG-Wert:  40 ppm – 164 mg/m3 

Abschnitt 13 Gemäss Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) Abfallverzeichnis lautet der 

CH Code 08 01 11 [S] Farb- und Lackabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten. CH-Code 15 01 10 [S] Verpackungen, die Rückstände von 
Stoffen oder Sonderabfällen mit besonders gefährlichen Eigenschaften enthalten oder 
durch Stoffe oder Sonderabfälle mit besonders gefährlichen Eigenschaften 
verunreinigt sind. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ungereinigte 
Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.   

 

Abschnitt 15 Hinweis Jugendschutz – Gemäss Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz  

 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5) sind zu beachten – 

 Produkt fällt in keine der Gruppen gemäss Anhang 5 der Chemikalienverordnung  

 Mutterschutzhinweis  - Artikel 13 Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52) 
 Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit dieser 

Zubereitung in Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass 
keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vorliegt oder diese 
durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit 
dieser Zubereitung arbeiten (Art. 63 ArGV 1; SR 822.111). 

 
Deckblatt erstellt: 20.10.2025 








































